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 ANHANG 1 GEBÜHRENORDNUNG 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung beschliesst, gestützt auf die kantonale Verordnung über Grundeigentümerbeiträge und -
gebühren (GBV) vom 03. Juli 1978 (Stand 01. März 2013) folgende Gebührenordnung: 
 
I. ABWASSERBESEITIGUNG 
 
§ 1 Anschlussgebühren 

Abwasser 

1 Die Anschlussgebühr für Abwasserbeseitigungsanlagen beträgt 2.1 % der Gebäudever-
sicherungssumme. 

2 Für bewilligungspflichtige Schwimmbäder, die nicht in der Gebäudeversicherungssum-
me erfasst sind, beträgt die Anschlussgebühr pauschal Fr. 300 und Fr. 15 pro m3 Inhalt. 

3 Bei direktem Einleiten von Sauberwasser in offene oder eingedolte Gewässer via pri-
vate Leitung oder bewilligte, private Versickerungsanlagen wird eine Reduktion von  
25 % gewährt.  

  

§ 2 Benützungs-
gebühren Abwasser 

 

 

1 Die Grundgebühr beträgt als Zielgrösse über alles hinweg 30 % der Benützungsgebüh-
ren. Sie wird nach Anschlussgrösse (DN) des Wasseranschlusses folgendermassen 
gestaffelt: 

Stufe I  bis  DN 20     Fr.    225/Jahr  (bisher Fr.   75) 

Stufe II  bis  DN 40     Fr.    540/Jahr  (bisher Fr. 180) 

Stufe III  bis  DN 65     Fr. 1’410/Jahr (bisher Fr. 470) 

Stufe IV  grösser  DN 65     Fr. 2’820/Jahr (bisher Fr. 940) 
2 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 1.90 pro m3 Wasserverbrauch (bisher Fr. 1.30). 
3 Gebühren in speziellen Fällen: 
a) Bei Nicht-Einleiten von Sauberwasser in eine Mischkanalisation wird eine Reduktion von 

25 % auf die Grund- und Verbrauchsgebühr gewährt. 
b) Sind Bauten und Anlagen nicht an die öffentliche Wasserversorgung, jedoch an die 

öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen, werden die Benützungsgebühren für die 
Abwasserbeseitigung entsprechend dem durch die Werkkommission geschätzten Ab-
wasseranfall erhoben. 

 
 
II. WASSERVERSORGUNG 
 
§ 3 Anschlussgebühren 

Wasserversorgung 
1  Die Anschlussgebühr für Wasserversorgungsanlagen beträgt 2.8 % der Gebäudeversi-

cherungssumme für alle auf einem Grundstück stehenden angeschlossenen Gebäude. 
  

§ 4 Benützungs-
gebühren Wasser-
versorgung 

1 Die Grundgebühr beträgt als Zielgrösse über alles hinweg 30 % der Benützungsgebüh-
ren. Sie wird nach Anschlussgrösse (DN) des Wasseranschlusses folgendermassen 
gestaffelt: 

Stufe I bis  DN 20     Fr.   310/Jahr (bisher Fr. 155) 

Stufe II bis  DN 40     Fr.   720/Jahr (bisher Fr. 360) 

Stufe III bis  DN 65     Fr. 1’920/Jahr (bisher Fr. 960) 

Stufe IV grösser  DN 65     Fr. 3’900/Jahr (bisher Fr. 1'950) 

2 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 2.40 pro m3 Wasserverbrauch. 

3  Für zusätzliche Wassermesser legt die Werkkommission die Gebühr fest. 

 

Mobile Wasseruhren für Wasser 

Pauschale einmal pro Bezug  Fr. 120 

Grundgebühr   Fr.  6.00/Tag 

Bezugsgebühr   Fr.  2.40/m3 
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III. ANLAGEN DES WÄRMEVERBUNDES 
§ 5 Anschluss- und Grundgebühren Wärmeverbund 
 
 

Anschluss- 
Kategorie 

Max. Leistung 
 

Anschluss-gebühr 
einmalig 

Grundgebühr 
 

Nr. kW CHF  CHF  

1    0 - 8 10'000 760 (bisher 500) 

2    9 - 12 13‘000 1094 (bisher 720) 

3 13 - 17 16‘000 1'487 (bisher 978) 

4 18 - 23 19‘000 1'923 (bisher 1‘265) 

5 24 - 30 22'000 2'394 (bisher 1‘575) 

6 31 - 40 25'000 3'040 (bisher 2‘000) 

7 41 - 50 28'000 3'800 (bisher 2'500) 

8 51 - 60 31'000 4'104 (bisher 2'700) 

9 61 - 70 34'000 4'522 (bisher 2‘975) 

10 71 - 80 37'000 4'864 (bisher 3‘200) 

11 81 - 90 40'000 5'320 (bisher 3‘500) 

12  91 - 130 55'000 6'559 (bisher 4‘315) 

13 131 - 200 78'500 9'120 (bisher 6‘000) 

14 201 - 350 125‘000 14'630 (bisher 9‘625) 

15 351 - 500 165‘000 21'850 (bisher 14‘375) 

 
 

§ 6 Verbrauchsgebühr Wärmeverbund 
 Die Verbrauchsgebühr beträgt Fr. 0.215 pro kWh Wärmeverbrauch (bisher 0.135). 
 
 
Die anderen Gebühren erfahren keine Änderungen 
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VI.  INKRAFTTRETEN 
 

§ 12 Inkrafttreten  Dieser Gebührenanhang tritt nach Annahme durch die Einwohnergemeindeversammlung und nach 
Genehmigung durch den Regierungsrat auf den 1. Januar 2025 in Kraft. 

  

Beschlossen durch 
den Gemeinderat  

am 11. November 2024 

Doris Weisskopf      Franziska Fasolin 

 

 

Gemeindepräsidentin     Gemeindeschreiberin 

 

 
  

Beschlossen durch 
die Gemeindever-
sammlung  

am 12. Dezember 2024 
 

 

 

Regierungsrat:  

 

  

 


